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Arbeitszeitkontrol-

len durch das SECO 

 

Das SECO hat die kanto-
nalen Arbeitsinspektorate 
informiert, dass ab dem 1. 
Januar 2014 die Praxis be-
züglich Arbeitszeitkontrol-
len anzupassen ist. 

Mit der neuen Weisung 
wird bestätigt, dass die 
Pflicht zur fortlaufenden 
detaillierten Dokumen-

tation der Arbeitszeit 
für den Grossteil der dem 
Arbeitsgesetz unterstellten 
Mitarbeitenden vollum-
fänglich anwendbar bleibt. 
Die Erfassung der Arbeits-
zeiten können mittels 
Stempeluhr, dem IT-Login 
als Zeitpunkt des Arbeits-
beginns oder Excel-Tabel-
len, Schichtplänen usw. 
geführt werden. 

Für Arbeitnehmende, die 
"besondere Verantwortung 

wahrnehmen und in der 

Erfüllung ihrer Aufgaben 

und der Verwaltung ihrer 

Arbeitszeit sehr autonom 

sind", werden Erleichte-
rungen bei der Arbeitszeit-
erfassung gewährt: Diese 
müssen nur noch die An-
zahl geleistete Stunden 
erfassen. Damit diese Re-
gelung zur Anwendung ge-
langt, braucht es jedoch 
eine schriftliche Verein-
barung zwischen Ar-

beitgeberin und Arbeit-

nehmer, die u.a. erwähnt, 
wie die Ruhezeiten und 
Pausen einzuhalten sind. 

Es ist deshalb sinnvoll, das 
Zeiterfassungssystem zu 
überprüfen.  

Am einfachsten ist es, Ar-
beitnehmende, die nicht 
unter das Arbeitsgesetz 
fallen und damit keiner 
Zeiterfassungspflicht un-
terliegen, separat zu er-
fassen. Mit denjenigen Ar-
beitnehmenden, die die 
Voraussetzungen für eine 
vereinfachte Arbeitszeiter-
fassung erfüllen, sollte ei-
ne Vereinbarung abge-
schlossen werden. Für die 
anderen Arbeitnehmenden 
muss eine lückenlose Ar-
beitszeiterfassung gewähr-
leistet sein. 

Die Einführungsphase für 
den Abschluss der Verein-
barungen dauert bis im 
April 2014. (Quelle: SECO)  

 
 

 
 
 

Ferien verfallen erst 

nach fünf Jahren 
 
Grundsätzlich sind Ferien 
im Verlauf des Jahres zu 
beziehen, in dem sie anfal-
len. Der Arbeitgeber hat 
dafür zu sorgen, dass die 
Mitarbeiter ihre Ferien be-
ziehen, er kann auch den 
Zeitpunkt bestimmen. In 

Ausnahmefällen können 
die Ferien auf das nächste 
Jahr übertragen werden, 
aber streichen kann sie 
der Arbeitgeber nicht. 

Der Ferienanspruch von 
Mitarbeitern verjährt erst 
mit Ablauf von fünf Jahren 
– wie alle Forderungen aus 
einem Arbeitsvertrag. Bei 
jedem Ferienbezug werden 
zuerst die ältesten Gutha-
ben getilgt. ���� 
 

 

 
 
 

Geschäftsmieter 

dürfen den Nach-
folger selber be-

stimmen 
 
Ein Geschäftsmieter kann 
einen laufenden Mietver-
trag auf einen Dritten 
übertragen, sofern der 
übernehmende Mieter den 
Vertrag mit allen Rechten 
und Pflichten unverändert 
übernimmt. Der Vermieter 
kann sich dem nicht 
grundlos widersetzen. Nur 
wenn der neue Mieter kre-
ditunwürdig ist oder sich 
die Miete nicht leisten 
kann, kann er ihn ableh-
nen. "Nicht leisten kön-
nen" bedeutet bei der Ge-
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schäftsmiete, dass der 
Mietzins 30% des Umsat-
zes nicht übersteigen darf. 
Eine gleichwertige Zah-
lungskraft des Nach-
folgemieters im Vergleich 
zu bisherigen Mieter darf 
nicht verlangt werden.  

Dem Vermieter muss eine 
Bedenkzeit von vier Wo-
chen eingeräumt werden, 
wenn er alle Unterlagen 
wie Jahresrechnung, Be-
treibungsauskunft, usw. 
vom neuen Mieter erhalten 
hat. Verweigert er seine 
Zustimmung für die Über-
tragung des Mietvertrags, 
muss die Schlichtungsbe-
hörde aufgerufen werden. 

Für den Mietzins haften 
der bisherige und der neue 
Mieter vorläufig solida-
risch. Dies solange, bis 
das Mietverhältnis ordent-
lich beendet ist, aber 
höchstens zwei Jahre. Der 
abtretende Mieter muss 
dafür sorgen, dass er sei-
ne Sicherheit spätestens 
nach zwei Jahren zurück-
erhält. (Quelle: Verband 

der Geschäftsmieter) ���� 

 
 

 
 
 

Zahlungsverzug bei 

bestrittenen 
Nebenkosten 

 
Auch wenn die Höhe einer 
Nebenkostenabrechnung 
bzw. einer Nachzahlung in 
den Augen des Mieters 
nicht gerechtfertigt ist, so 
ist es für den Mieter von 
Vorteil, den geforderten 
Betrag fristgerecht zu be-

zahlen. Zumindest der an-
erkannte Betrag muss 
überwiesen werden, mit 
der Bemerkung, dass die-
se Zahlung ohne Anerken-
nung einer Rechtspflicht 
erfolgt. Andernfalls riskiert 
der Mieter eine Zahlungs-
verzugskündigung. (Quel-

le: BGE 4A_325/2010 vom 

1.10.2010) ���� 
 
 

 
 
 

Arbeitgeber darf 
umgehend ein Arzt-

zeugnis verlangen 
 
Viele Arbeitsverträge se-
hen vor, dass erst ab dem 
dritten oder vierten Tag 
ein Zeugnis eingereicht 
werden muss. Trotzdem 
kann der Arbeitgeber 
schon ab dem ersten Tag 
ein Arztzeugnis verlangen, 
wenn er begründete Zwei-
fel an der Arbeitsunfähig-
keit eines Mitarbeiters hat. 
Das gilt selbst dann, wenn 
im Arbeitsvertrag etwas 
anderes steht. ���� 
 
 

Abgelaufene Auf-

bewahrungsfristen 
befreien nicht von 

der Rechenschaft 
für Buchführung 

 
Wer Zahlungen leistet, die 
weder buchhalterisch er-
fasst noch belegt sind, hat 
die Folgen einer solchen 
Beweislosigkeit zu tragen. 
Das heisst, dass solche 
Zahlungen als geldwerte 

Leistungen betrachtet 
werden. Dabei gilt die Re-
gel, dass die Steuer-
behörde die Beweislast für 
die steuererhöhende Tat-
sachen trägt, die steuer-
pflichtige Person dagegen 
die Beweislast für all das 
trägt, was die Steuer auf-
hebt oder mindert. 

Das gilt auch dann, wenn 
in der Zwischenzeit die 
Aufbewahrungsfristen ab-
gelaufen sind und die Be-
lege nicht mehr beschafft 
werden können, wie das 
Bundesgericht entschieden 
hat. Auch wenn die Steu-
erbehörde massive Verzö-
gerungen verschuldet hat, 
ist die steuerpflichtige Per-
son verantwortlich, Re-
chenschaft über eine ord-
nungsgemässe Buchfüh-
rung abzugeben. (Quelle: 

BGE 2C_644/2013 vom 

21.10.2013)  
 
 

 
 
 

Die Verwarnung als 
Disziplinarmass-

nahme für fehlbare 
Mitarbeitende 
 

Bei Verstössen gegen die 
Anordnungen des Arbeit-
gebers und Verhaltens-
pflichten kann gegen den 
Mitarbeitenden einen Ver-
weis oder eine Verwar-
nung ausgesprochen wer-
den.  

Der Verweis ist die mil-
deste Variante aller mögli-
chen Disziplinarmassnah-
men und ist mit dem Tadel 
zu vergleichen. Fehlerhaf-



tes Verhalten wird festge-
stellt und dem entspre-
chenden Mitarbeitenden 
vorgetragen – dies meist 
verbunden mit dem Hin-
weis auf das erwünschte, 
korrekte Verhalten. Ein 
Verweis kann in schrift-
licher wie auch in mündli-
cher Form ausgesprochen 
werden. 

Die Verwarnung ist eine 
Kombination aus Verweis 
und Drohung. Sie beinhal-
tet eine konkret umschrie-
bene Konsequenz im Wie-
derholungsfall, die bis zur 
(fristlosen) Kündigung rei-
chen kann. Ausgeschlos-
sen sind jedoch rechts- 
und sittenwidrige Andro-
hungen, wie zum Beispiel 
das Nichtausstellen eines 
Arbeitszeugnisses. Der 
Mitarbeitende wird aufge-
fordert, das ordnungswid-
rige Verhalten in Zukunft 
zu unterlassen, andernfalls 
resultieren daraus unan-
genehme Folgen. Im Ge-
gensatz zum Verweis ist 
bei der Verwarnung aus 
Beweisgründen die schrift-
liche Form vorzuziehen 
und das Geschehene in 
der Personalakte zu no-
tieren. 

Eine Verwarnung sollte ei-
nen Zeitpunkt festlegen, 
bis zu welchem sich das 
entsprechende Verhalten 
zu verbessern hat, an-
sonsten die angedrohten 
Konsequenzen durchge-
setzt werden. Diese Be-
währungsfristen reichen 
von drei bis sechs Mo-
naten bis hin zu zwei bis 
fünf Jahren und haben bei 
Ablauf das Dahinfallen der 
Verwarnung zur Folge. ���� 
 
 

 
 
 

Leichte Teuerung 
innert Jahresfrist 
 
Die Schweizer Konsumen-
tenpreise sind im Januar 
gegenüber dem Vormonat 
gesunken, innert Jahres-
frist jedoch gestiegen. Der 
zugehörige Landesindex 
des Bundesamtes für Sta-
tistik (BFS) rutschte im 
Vergleich zum Dezember 
2013 um 0.3% ab, war 
aber um 0.1% höher als 
im Vorjahresmonat. Im 
Januar 2014 lag der Index 
bei 98.6 Punkten. (Quelle: 

www.kmu.admin.ch/aktu-

ell). 
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